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Ab dem 1. Jänner 2026 muss auch der gesamte ausgebrachte Festmist auf 
Flächen ohne Bodenbedeckung unverzüglich eingearbeitet werden. 

BWSB/Wallner 
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Einarbeitungs- und Aufzeichnungsverpflichtung 
auch für alle Festmiste ab 2026 
Die Ammoniak-Reduktions-Verordnung schreibt die Einarbeitung von Düngemitteln 
auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Bodenbedeckung innerhalb von vier Stunden vor. 

DI Franz  Xaver  Hölzt 

Auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen ohne Bodenbe-
deckung sind Gülle, Jauche, 
Gärrest und nicht entwässerter 
Klärschlamm sowie Geflügel-
mist einschließlich Hühner-
trockenkot unverzüglich, je-
doch spätestens innerhalb von 
vier Stunden nach dem Zeit-
punkt der Ausbringung ein-
zuarbeiten. Ab dem 1. Jänner 
2026 gilt die Verpflichtung zur 
unverzüglichen Einarbeitung 
auch für den gesamten ausge-
brachten Festmist. Die Einar-
beitungsfrist beginnt mit der 
Beendigung des Ausbringungs-
vorgangs auf einem Schlag. 

Ausnahme 
„Unvorhersehbare 
Witterungsereignisse" 

Die Einarbeitungsfrist darf 
nur überschritten werden, 
wenn sie wegen der Nichtbe-
fahrbarkeit des Bodens infol-
ge nicht vorhersehbarer Wit-
terungsereignisse, die nach 
der Ausbringung eingetreten 
sind, nicht eingehalten werden 
kann. Die Einarbeitung von 
nicht eingewaschenen oder 
verbliebenen Düngemitteln  

hat unverzüglich zu erfolgen, 
nachdem die Befahrbarkeit des 
Bodens wieder gegeben ist. 

Ausnahme 
„Kleinschlagregelung` 

Abweichend davon gilt bis ein-
schließlich 31. Dezember 2027 
für landwirtschaftliche Betrie-
be, die insgesamt weniger als 
fünf Hektar landwirtschaftli-
che Nutzflächen ohne Boden-
bedeckung auf mindestens 
zwei Schlägen bewirtschaften, 
eine Einarbeitungsfrist von 
acht Stunden nach dem Zeit-
punkt der Ausbringung (Klein-
schlagregelung). 

Betriebsbezogene 
Aufzeichnungsver-
pflichtungen 
Landwirtschaftliche Betriebe, 
die insgesamt mehr als fünf 
Hektar Ackerflächen bewirt-
schaften, haben über die Ver-
pflichtungen zur Bewirtschaf-
tung gemäß Einarbeitung von 
Wirtschaftsdüngern und Dün-
gung mit Harnstoff als Boden-
dünger Aufzeichnungen zu 
führen. Dabei ist insbesondere 
Folgendes zu dokumentieren: 

■ Bezeichnung und Größe 
des Schlages bzw. Feldstücks, 
auf dem Düngemittel ausge-
bracht wurden; 

■ Bezeichnung der anzu-
bauenden Kultur; 

■ Zeitpunkt (Datum und 
Uhrzeit) von Beginn und Ende 
der Ausbringung sowie von Be-
ginn und Ende der Einarbeitung; 

■ Art des aufgebrachten 
Düngemittels; 

■ gegebenenfalls Angaben 
über die verzögerte Einarbei-
tung. 

Diese Aufzeichnungen kön-
nen für vergleichbare Schlä-
ge zusammengefasst werden. 
Die Aufzeichnungen sind sie-
ben Jahre ab Ablauf des Ka-  

lenderjahres aufzubewahren 
und auf Verlangen der Behör-
de vorzulegen. Für die rasche 
und einfache Erstellung der 
Aufzeichnungen gibt es digi-
tale Unterstützung wie zum 
Beispiel durch den ÖDüPlan 
Plus (www.ödüplan.at). Außer-
dem kann auf der Homepage 
der Boden.Wasser.Schutz.Be-
ratung, LK OÖ in Anlehnung 
an die gesetzliche Vorlage ein 
Formblatt zur Unterstützung 
der Dokumentation der Einar-
beitung kostenlos herunterge-
laden werden. 

Details zur Bodenbede-
ckung, Einarbeitungsverpflich-
tung und Einarbeitungstech-
nik gibt es in 1k-online. 

22. Schlägler Biogespräche 

6. Februar in der Bioschule Schlägt: Tipps zur Weidehaltung.Blokompetenzzentrum 

Viele landwirtschaftliche Be-
triebe wollen ihren Tieren mit 
der Weide eine artgerechte Hal-
tung ermöglichen. Parasiten 
sind oft eine Herausforderung, 
aufgrund der Trockenheit sind 
manche Weidesysteme für un-
sere Gegend nicht (mehr) ge-
eignet. Das Biogespräch „Ge-
sunde Tiere auf der Weide" am 
6. Februar wird zukunftsfitte 
Möglichkeiten und Lösungen  

für die Weidehaltung aufzei-
gen. Für die ganztägige Teil-
nahme werden zwei Stunden 
als TGD-Weiterbildung aner-
kannt. 
Wer an der Teilnahme interes-
siert ist, sollte sich rechtzeitig 
anmelden unter T 0732/7720-
34100 (zwischen 8 und 12 Uhr) 
oder info@bioschule.at. 
Weitere Informationen gibt es 
auf: www.bioschule.at 
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